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Atemschutzwerkstatt 
Landkreis Deggendorf 

Nur für den Dienstgebrauch! 

gültig 
ab: 01.09.2023 

Datum: 

01.09.23 

Seite: 1 

Leihmöglichkeiten 

• 8 Atemschutzgeräte 

o Grundplatte 

▪ MSA - AirGo 

o Lungenautomat 

▪ Überdruck, MSA – AutoMaxx M45*3 Schraubgewinde 

o Atemluftflasche 

▪ 300 bar / 6 Liter 

• 8 Atemschutzmasken 

▪ Überdruck, MSA – G1 M45*3 Schraubgewinde 

Berechtigung 

• Werkfeuerwehren / Feuerwehren welche die Landkreisumlage bezahlen  

Gründe zum ausleihen 

• Anzahl der einsatzbereiten Atemschutzgeräte am Standort < 2 

Nicht berechtigte Gründe zum ausleihen 

• Atemschutzlehrgang / Atemschutzübungsanlage – Ausnahmen nach Absprache und Verfügbarkeit möglich 

• Lehrgang an einer Brandsimulationsanlage 

• Übungen 

Sonstiges 

• Es können Geräte ohne Masken ausgeliehen werden, nicht aber Masken ohne Geräte 

• Grundsätzlich wird immer ein Set aus Maske und Gerät ausgegeben 

• Ausleihung wird in der Atemschutzwerkstatt mittels EDV erfasst, eine Kopie wird ausgehändigt 

• Veränderungen an den Gerätekonfigurationen sind NICHT zulässig 

o Kein Tausch der Lungenautomaten mit eigenem Bestand 

o Kein Tausch der Atemluftflaschen 

• Zulässig ist das beschädigungsfreie Anbringen von für den Brandeinsatz freigegebene 

o Bewegungslosmeldern 

o Leinenbeutel an der Flaschenbebänderung  

o Taschen für Funkgerät und sonstige Zubehörtaschen  

• Beschädigungen sind, spätestens bei Rückgabe, selbstständig der Atemschutzwerkstatt zu melden  

• Das Nutzen der Leihgeräte bedarf unter Umständen einer Einweisung 

• Die Einweisung erfolgt durch den Ausleihenden selbstverantwortlich gegenüber dem Nutzer 

• Der Ausleihende muss sich selbst für eine Einweisung bei der Atemschutzwerkstatt melden 

• Prüfintervall zur nächsten Prüfung ~ 1Monat (Kennzeichnung am Pressluftatmer / Maskenbeutel) 

Dieses Schreiben hängt sichtbar im Flurbereich der Atemschutzwerkstatt aus 


